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GEMARKUNG PEISS 

Kompensationsmaßnahmen für die Baulandausweisung 
BEBAUUNGSPLAN NR. 18 ^Sportplafzgelände Aying' 
Gemeinde Aying 

Ausgleichsfläche 3,640 m̂  

Feuchtwiese: 
westliche Teilfläche von 3.640 m̂  einer Feuchtwiese am Waldrand auf der Flurnummer 649 der Gemorliung Peiß. 

Bisherige Nutzung: intensiv bewirtschaftetes Grünland. 

Kompensatbnsmaf̂ nahme: 

- Sicherung der vorhandenen Feuchtfläche im Berecfi der 

Ausgleicbsfläche 

" Aushagerung der Fläche durch einmalige Mahd 

im September jeden Jahres. 

- Verzicht auf jede Art von Düngung und Verwendung 

von Pflanzenschutzmitteln. 

Hinweis durch Planzeichen: -S- 110 FV - Hochspannungsfreileitung mit Angabe der Breite des 

— Schutzsteifens, z.B. 15 m beiderseits (Schutzstreifen muß 

von hochwachsender Bepflanzung freigehalten werden) 

Die Gemeinde r \ y 1 PI Q 

erläßt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 1, 2, 3, 8 und 9 des Baugesetzbuches -BauGB-, des Art. 91 der Bayerischen 

Bauordnung -BayßQ- und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -GQ-, jeweils in deren zuletzt geänderten Fassung, 

diesen Bebauungsplan als 
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Satzung 
A) FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. 

öffentliche Grünfläche nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 

Sportplatz 
Zulässig ist die Errichtung von öffentlichen Grünflächen, Sportanlagen, Gebäuden mit den erforderlichen 
Trainings- UmFleide- Wasch- und Nebenräumen, Geräteraum, Vereinsheim mit Gaststätte und deren 
Nebenräume. 

Baugrenze 

Zulässige Grundfläche, z.B. 1000 m .̂ 

Zusätzliche Grundfläche für Terrassen, Wintergärten, seitlich nicht umschlossene Überdachungen: z.B. 500 m\ 

Die zulässige Grundfläche |=GR + GRn) nach § 19 Abs. 2 BauNVO darf durch Anlagen gem. 
S 19 Abs. 4 ßauNVO [Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrtenl, Nebenanlagen im Sinne des 
8 14 BauNVO, sowie boulicnen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bougrundstüclc 
lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,20 überschritten werden. 

Maximal zuässige Wahndhöhe, z.B. 4,50 m. 

Maximal zuässige Firsthöhe, z.B. 6,00 m. 

Zulässige Dachneigung 10 - 22 Grad 

Umgrenzung von Flächen für SteBplätze. 

Stellplätze sind mit wasserdurchlässigem Belag wie Rasenpflasfer oder Schotterrasen herzustellen 
Oberirdische Stellplätze sind bei Einhaltung der festgesetzten Grundfläche auch außerhalb der hierfür 
festgesetzten Flächen, jedoch nicht innerhalb der zu bepflanzenden Flächen, zulässig 
Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach der Stelplatzsatzung der Gemeinde Aying 
vom 08. Juli 1999. 

Maßzahl in Metern, z.B. 68,00 m 

Wendekreisradius in Metern, z.B. 11,00 m 

öffentliche Verbhrsflöchen 

Straßenbegrenzungslinie 

Randeingrünung: Schutz- und Decl;pflanzung (Bäume und Sträucher, zu pflanzen!. 

Fläche für Versorgungsanlagen (Transformatorenstationj 

B) FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 

Art der baulichen Nutzung 

Das Bauland wird nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 ßauGB als öffentliche Grünfläche (Sportplätze) festgesetzt. 

Gestaltung 

2.1 Als Dachform für Hauptgebäude sind nur geneigte Dächer zulässig. 

2.2 Die maximal zulässige Gebäudelänge pro Baul;örper beträgt 35,00 m. 

Grünordnung 

Randeingrünung als Gruppenpflanzung bzw. Schemapflanzung mit standortgerechten, autochtonen Bäumen und Sträuchern, 

Bäume: Pflanzdichte: 1 Baum je 80 m̂  der festgesetzten Randeingrünung. Stammumfang mind. 14/16 cm. 

Zulässig sind heimische Bäume wie: Esche, Berg-Ulme, Berg-Ahorn, SpitZ'Ahorn, Feld-Ahorn, Stieleiche, Winterlinde, 

Sandbirke, Silberweide, Flatterulme, 

Sträucher: Pflanzdichte: in lockerer Anordnung Gruppen von 2 - 3 StücF einer Art, Abstand 1,50 m, Pflanzgröße: 60/100 cm. 

Zulässig sind heimische Sträucher wie: gew. Heckenkirsche, Hartriegel, Liguster, Pfaffenhütchen, Hoselnuss, Schlehe, 

Salweide, Weißdorn, Kugelweide, Heckenrose, Hechtrose, vielblütige Rose, Kartoffelrose. 

Einfriedungen 

Als Einfriedungen sind zulässig: 

Beilfanggitter an den Stirnseiten der Rasenspielfelder (Höhe 4,00 ml 

Einfriedung der gesamten Sportanlage (Höhe maximal 2,00 m) 

hmissionen 

Die Trainingsbeleuchfung ist dem Stand der Technik entsprechend zu errichten und zu betreiben. Es ist insbesondere darauf zu 

achten, daß die Beleuchtung nur auf die gewünschten Flächen beschränkt bleibt. 

C) HINWEISE 

Hinweise durch Planzeichen 
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1.3 968/1 
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bestehende Grundstücksgrenzen 

aufzuhebende Grundstücksgrenzen 

Flursfücksnummer 

vorgeschlagene Baum- und Strauchpflanzung, von der Lage her nicht bindend. 

1.5 

1.6 

1.7 

2. 

TT 
3 _ 

3.1 

3.2 

4. 

ü 

5. 

ST 

5_ 

5.1 

- O - O ^ 

—o—o-^ 

]•) ( ) (•[ 

vorhandene Hauptversorgungswasserleitung unterirdisch 

vorhandene Hauptabwasserleitung unterirdisch 

Darstellung: Fußballfeld 

Wasserversorgung 

Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgungsanlage der Gemeinde angeschlossen sein. 

Abwasser und Tagwasser 

Die Grundstücksentwässerungsanlagen müssen nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 ff) erstellt werden 

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dächern und sonstigen befestigten Flächen (auch Verkehrsflächen) ist zu versickern. 

Über die Zulässigkeil von geplanten Entwässerungseinrichtungen muß entweder in einem Wasserrechtsverfahren nach Art. 17 

BayWG entschieden werden oder die Zulässigkeit ergibt sich aus Art. 33 BayWG, d.h. bei Einhaltung der Anwendungsvoraus

setzungen und Anforderungen der 'Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung (NWFreiVj' vom 01.02.2000 zum schadlosen 

Versickern von Niederschlagswasser sowie der zugehörigen 'Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 

Niederschlagswasser in dos Grundwasser (TRENGWl' ist die Versickerung von einer wasserrechtlichen Genehmigung befreit. 

Als Anwendungsvoraussetzungen bzw. Technische Regeln für die NWFreiV gelten insbesondere: 

- Primär flächenhafte Versickerung über bewachsenen Oberboden, - Niederschlagswasser darf nicht mit Abwasser 

oder wassergefährdenden Stoffen vermischt bzw. durch sonstigen Gebrauch nachteilig verändert sein, - keine kupfer

zink-, und bleigedeckten Dachflächen über 50 m̂  Größe, - kein Durchstoßen grundwasserschützender Deckschichten, 

- Die Sohle der Versickerungsanlage darf nicht tiefer als 5 m unter natürlichem Gelände liegen. 

Die Sickeranlagen sind nach dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A138 vom 01.01.2003 zu bemessen und zu errichten. 

Abfallbeseitigung 

Müllsammelbehälter sind siraßennah anzuordnen 

Bodendenkmäler 

Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung des Vorhobens zutage kommen, unterlegen noch Art. 8 DSchG der Meldepflicht 

und müssen dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich bekanntgemacht werden. 

Immissionen 

Durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen kann es zu störenden, jedoch ortsüblichen Auswirkungen auf das 

Plangebiet durch Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen kommen. 

Dl VERFAHRENSVERMERKE 

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.02.2006 die Aufstelung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 

wurde om 02.03.2006 ortsüblich bekanntgemacht. 

2. Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Entwurf des 

Bebauungsplans in der Fassung vom 02.05.2006 hol vom 15.05.2006 bis 19.06.2006 stattgefunden. 

3. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 02.05.2006 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs, 1 BauGB in der Zeit vom 15,05.2006 bis 19.06.2006 beteitgt. 

4. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 12.09.2006 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 

Zeit vom 05.10.2006 bis 09.11.2006 öffentlich ausgelegt. 

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 12.09.2006 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belonge gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4c Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.10.2006 bis 09.112006 beteiligt. 

6. Die Gemeinde Aying hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 16.012007 den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 

der Fassung vom 16.012007 als Satzung beschlossen. 

Gemeinde Aying am 22.012007 

BauGB 

Johann Eichler 
Erster Bürgermeister 

7. Der Sotzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 24.012007 gem. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich 

bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 

Gemeinde Aying am 25.012007 

^J Johann Eichler 

C^y Erster Bürgermeister 

BEBAUUNGSPLAN 
MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN 

A Y I N G NR. 18 

"SPORTPLATZGELÄNDE A Y I N G ' 

Gemeinde 
Gemarkung: 

Fbrnummer: 

Gefertigt: 
Geändert: 

Entwurfsverfasser: 

Aying 
Peiß 

Flurnummer 968/1 und Teilflächen 968, 999, 1234, 967 

Aying, den 02.05.2006 
Aying, den 12.09.2006, 16.012007 

Paul Springer, Oipl.Ing.lFHl Architekt 
Peißer Str. 10, 85653 Aying 
Td. 08095-458 Fax -2340 
E-MAI: PAUL.SPRINGER̂ T-ONLINE.DE 



Begründung (§9 Abs. BBauGB) 
Bebauungsplan AYING Nr. 18 "Sportplatzgelände Aying" 
gefertigt: 02.05.2006 
geändert: 30.05.2006.12.09.2006,16.01.2007 
Gemeinde Aying 
Plangebiet nördlich Ortsteil Aying, 

Gemaritung Peiß, Flurnr. Teilflächen 999,1234, 967, 968 

A) Planungsrechtliche Voraussetzung 

1. Der vorliegende Bebauungsplan entwickelt sich aus dem im Parallelverfahren geänderten 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Aying (11. Änderung "Sportplatzgelände Aying"), genehmigt mit 
Bescheid des Landratsamtes München vom 17.08.2006, Az. 7.1.3-0002-11/06/FNP. 

2. Im diesem Flächennutzungsplan ist der Änderungsbereich als "öffentliche Grünfläche" nach § 5 Abs. 2 
Nr. 5 BauGB mit der Zweckbestimmung "Sportplatz" ausgewiesen./ 

B) Lage und Beschaffenheit des Baugebietes 

1. Das Baugebiet liegt ca. 400 m nördlich des Ortsrandes von Aying. 

2. Das Plangebiet sowie die umliegenden Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. 

3. Das gesamte Plangebiet einschl. der vorhandenen Straßen hat eine Größe von ca. 38.400 m^ 

Vor der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche der Flurnummer 968 werden 35.000 m^ überplant. 

4. Erkenntnisse über Aufgrabungen oder Aufschüttungen sowie Altlasten liegen nicht vor. 

5. Das Gelände ist eben. 

6. Der höchste Grundwasserstand liegt ca. 40 m unter Gelände. 

7. Der Untergrund besteht aus versickerungsfähigem Kiesmaterial (Schotterebene). 

8. Entfernungen: 
a) Rathaus Aying 700 m 
b) öffentl. Verkehrsmittel: S-Bahnhaltestelle Aying 600 m 
c) nächstgelegene Wohnbebauung 450 m 

9. Die im wirksamen Flächennutzungsplan in Ost-West Richtung dargestellte 20 kV -
Hochspannungsleitung innerhalb des Planbereichs besteht nicht mehr. 

C) Anlaß und Ziele - geplante Bauliche Nutzung, ortsplanerische Gesichtspunkte 

1. Der bisherige Sportplatz mit 2 Fußballfeldern und Stockbahn wurde durch den inzwischen 
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 17, Aying "nördlich der Bahnhofstraße" mit Misch- bzw. 
Wohnbebauung überplant. 

2. Der vorliegende Bebauungsplan soll nun die baurechtliche Voraussetzung zur Verlagerung dieser 
Sportflächen schaffen. Hierzu wird der Planbereich als Grünfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
(Sportplatz) ausgewiesen. 
Vorgesehen sind 1 Fußballfeld, 1 Fußball-Trainingsplatz, Stockbahnen, ein Gebäude zur Unter
bringung der hierfür erforderlichen Umkleide- und Sanitärräume, Geräte- Wasch- und sonstigen 
Nebenräumen, Gymnastikraum, Vereinsheim mit Gaststätte sowie einer späteren Enweiterungs-
möglichkeit zur Unterbringung von Schießständen mit Nebenräumen für die Schützen (Luftgewehr 
10 Meter). 
Im westlichen Bereich des Plangebiets ist eine Fläche für die hierfür notwendigen PKW-Stellplätze 
vorgesehen. 
Die festgesetzte Grundfläche von 1000 m* sowie der festgesetzte Bauraum soll eine später eventuell 
notwendige Erweiterung für andere Ortsvereine (z.B: Schützen, Stockschützen/Stockbahnen) 
ermöglichen. Durch eine Längen- und Höhenbegrenzung der Baukörper innerhalb des festgesetzten 
Bauraumes ist eine Einfügung in die Landschaft sichergestellt. 



3. Bereits im Strukturkonzept der Gemeinde Aying vom Juli 2000 wurde ein möglicher Standort für die 
Sportanlage nördlich der Münchner Straße (St 2070) vorgesehen. 
Ein Grunderwerb an dieser Stelle war der Gemeinde Aying jedoch nicht möglich. 
Eine nochmalige Standortuntersuchung in der Umgebung der Ortschaft Aying ergab allerdings erneut, 
dass sich der Bereich nördlich der Münchner Straße am besten für einen Sportplatz eignen würde. 
Abweichend vom Strukturplan, der einen möglichen Sportanlagen-Standort unmittelbar nördlich der 
Münchner Straße/östlich der S-Bahnlinie vorsieht, wurde die Lage so gewählt, dass auch bei einer, im 
Landschafts- und Strukturplan vorgesehenen, Ortsentwicklung nach Norden noch ausreichender 
Abstand zur künftigen Bebauung besteht. 
Durch diese Bebauung (GE) nördlich der Münchner Straße (St 2070) würde sich dann der Abstand 
Sportplatz/Bebauung auf ca. 200 m verringern. Dieser Abstand sollte dann ohnehin aus 
Immissionsschutzgründen beibehalten werden. 

Die Vorteile des gewählten Standortes sind: 
- kurze Entfernung zum Ort (fußläufig erreichbar) 
- Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel (600 m zur S-Bahnhaltestelle Aying) 
- ausreichender Abstand (450 m) zur nächstgelegenen Wohni>ebauung (keine Lärmimmissionen) 
- vorhandene Erschließung (Straße, Wasser, Abwasserkanal) 
- Zufahrtsverkehr beeinträchtigt nicht vorhandene/geplante Bebauung 
- Ebenheit des Geländes (geringe Erdbewegungen) 

4. Die Einfügung in der freien Landschaft wird begünstigt durch die Lage am Fuße des nordwestlich 
vorbeilaufenden ca. 8 m hohen Hanges. Oberhalb verläuft das Gelände wieder eben. 
Auf dem Grundstück mit der Flurnummer 984, 985, an der Nordwestecke des geplanten Sportplatzes, 
befindet sich auf dem Hangrücken ein älterer Baum- und Strauchbestand. Unmittelbar daran 
anschließend stehen mehrere landwirtschaftliche Fahrsilos, sowie eine landwirtschaftliche 
Maschinehalle. Die Lage des geplanten Sportplatzgebietes unmittelbar an diesem Bereich läßt 
die Anlage nicht so exponiert als inmitten der rundum freien und ebenen Flächen näher am Ortsrand 
erscheinen. 

5. Weitere Maßnahmen zur verträglichen Einbindung der Anlage in der freien Landschaft werden 
durch entsprechende Festsetzungen bezüglich der Längen- und Höhenentwicklung der Gebäude sowie 
einer landschaftstypischen Eingrünung sichergestellt. 

D) Erschließung 

1. Das Plangebiet wird erschlossen durch die vorhandene öffentliche Straße der Gemeinde Aying zur 
350 m südlich gelegenen Staatsstraße St 2070. Im Bereich der Fi.Nr. 1236, Gemarkung Peiß, im An
schluss an die St 2070 und im Anschluss an die FI.Nr. 1234, Gemarkung Peiß, konnte die Gemeinde 
Aying bereits Grunderwerb tätigen, so dass die künftige Zufahrt zum Plangebiet eine Breite von 6,50 m 
(öffentlicher Grund) aufweist und von der Gemeinde als Ortsverbindungsstraße gewidmet werden 
kann. 
Bis zur Inbetriebnahme des Sportplatzgeländes wird in Abstimmung mit dem Straßenbauamt München 
der Ausbau der St 2070 mit Linksabbiegespur im Einmündungsbereich erfolgen. Der Neubau einer 
Querungshilfe zur Herstellung einer sicheren Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger soll in Höhe der 
künftigen Linksabbiegespur erfolgen. 
Durch entsprechende Befestigung der Zufahrt (durch Asphaltbelag) ist eine Befahrbarkeit für Rettungs
fahrzeuge, Feuerwehr, Müllfahrzeuge sowie eine ausreichende Breite (6,50 m) für Begegnungs
verkehr zum Plangebiet sichergestellt. 

2. Die Wasserversorgung ist sichergestellt durch Anschluss an die bereits vorhandene Hauptwasser
leitung in der Erschließungsstraße westlich des Planbereichs. 

3. Die Abwasserbeseitigung ist sichergestellt durch Anschluss an den vorhandenen Abwasserkanal des 
Zweckverbandes München-Südost in der Erschließungsstraße und unmittelbar südlich des 
Planbereichs (Bühlerweg). 

4. Die Stromversorgung ist gesichert durch Anschluss an das Versorgungsnetz der E.O.N Bayern AG. 

5. Die Abfallbeseitigung ist durch den Zweckverband München-Südost gewährleistet. Wiedervenwert-
bare Abfälle werden entsprechend der geltenden Abfallwirtschaftssatzung des Zweckverbandes 
getrennt von den Abfällen zur Beseitigung erfasst. 

6. Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt durch flächenhafte Versickerung auf dem Baugrundstück. 
(Kiesboden / Münchner Schotterebene). 



E) Eingriff/Ausgleich 

Nachweis zur Ermittlung von Ausgleichsbedarf: 

1. Bisherige Nutzung des Plangebiets: 
Grünland, intensiv genutzt: 
= Kategorie I (Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild) 

2. Künftige Nutzung des Plangebiets: 
Sportplatz (Fußballplatz, Stockbahnen, Gebäude) 
Typ B (niedriger bis mittlerer Versiegelungsgrad) 

3. Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsflächen: 

Nr. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Gebietsnutzung 

GR Gebäude 
GRn Terrassen, Wintergärten 
GR Stellplätze 
Sportplatzflächen 
Straßenenweiterung 
Eingrünung, Randbepflanzung 

Auszugleichende 
Fläche 

1.000 m^ 
500 m^ 

2.000 m^ 
13.900 m^ 

800 m^ 
4.000 m^ 

22.200 m=' 

Faktor 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 

erforderliche 
Ausgieichsfläche 

200 m^ 
100 m^ 
400 m^ 

2.780 m^ 
160 m^ 
0 

3.640 m^ 

4O0O 

wimtmMumKmim RKCHEN. DIE AUSZUaEICHEN SN) 

4. Folgende Flächen werden als Ausgleich vorgesehen: 
Gemarkung Peiß, Teilfläche aus FlurNr. 649: Fläche 3.640 m^ 

Aying, den 16.01.2007 
/ 

•'• \ ' '*:C •., Aying, den 
16. Jaik; 2007 

ER 
HITEKT 

SSE 1 0 

4 58 
80 95 / 23 40 

2 m mi l] 
<0/ ^<-J^^V<rv Johann Hehler (Erster Bürgermeister) 



UMWELTBERICHT Bebauungsplan Aying Nr. 18 
"Sportpiatzgelände Aying" 
Gemeinde Aying 
Plangebiet nördlich Ortsteii Aying 
Gemarkung Peiß, Flumr, 968/Teilfläche, 999,1234, 967 

1. Einleitung 
f. 1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplans 
Der bisherige Sportplatz mit 2 Fußballfeldern und 2 Stockbahnen wurde durch den inzwischen 
rechtskräftigen Bebauungsplan Aying Nr. 17, "nördlich der Bahnhofstraße" mit Misch- bzw. 
Wohnbebauung überplant. 
Der vorliegende Bebauungsplan soll die baurechtliche Voraussetzung zur Verlagerung dieser 
Sportflächen schaffen. ^ 
Vorgesehen sind 1 Fußballfeld, 1 Fußball-Trainingsplatz, Stockbahnen, ein Gebäude zur Unterbringung 
der hierfür erforderlichen Umkleide- und Sanitärräume, Geräte- Wasch- und sonstigen Nebenräumen, 
Gymnastikraum, Vereinsheim mit Gaststätte sowie einer späteren Enweiterungsmöglichkeit zur 
Unterbringung von Schießständen mit Nebenräumen für die Schützen (Luftgewehr 10 Meter). 
Im westlichen Bereich werden entsprechende Parkplätze ausgewiesen. 
Um die Verträglichkeit der Anlage in der freien Landschaft sicherzustellen, sind entsprechende 
Festsetzungen zur Eingrünung vorgesehen. 
Das Baugebiet liegt ca. 400 m nördlich des Ortsrandes von Aying am Dürmhaarer Weg. Der Abstand zur 
nächstgelegenen Wohnbet)auung beträgt ca. 450 m. Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt 
und hat eine Größe von ca. 35.000 m .̂ 

Die Vorteile des gewählten Standortes sind: 
- kurze Entfernung zum Ort (fußläufig erreichbar) 
- Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel (600 m zur S-Bahnhaltestelle Aying) 
- ausreichender Abstand (450 m) zur nächstgelegenen Wohnbebauung (keine Lärmimmissionen) 
- Zufahrtsverkehr beeinträchtigt nicht vorhandene/geplante Bebauung 
- Ebenheit des Geländes (geringe Erdbewegungen) 
- vorhandene Erschließung: 

- Abwasserbeseitigung durch Anschluss an den bereits vorhandenen Abwasserkanal des 
Zweckvert)andes München-Südost im südlich angrenzenden Bühlenweg. 

- Wasserversorgung durch Anschluss an die bereits vorhandene Hauptwasserleitung in der 
Erschließungsstraße westlich des Planbereichs. 

- vorhandene öffentliche Straße der Gemeinde Aying zur 350 m südlich gelegenen Staatsstraße 
St 2070 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltelevanten 
Ziele und ihre Berüd<sichtigung 

Die gesetzlichen Grundlagen bilden das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die Immissionsschutz-
Gesetzgebung und die Abfall- und Wassergesetzgebung. 
Der vorliegende Bebauungsplan entwickelt sich aus dem im Parallelverfahren geänderten 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Aying (11. Änderung "Sportplatzgelände Aying") 
Einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung liegen für den ausgewählten Raum nicht vor. 
Die Darstellung der Landschaftsplanung stehen der geplanten Entwicklung nicht entgegen. 
Die Anhöhe norclwestlich des Plangebiets ist im Landschaftsplan als Aussichtspunkt gekennzeichnet, 
(sehe Schuti^ut Landschaft) 

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung 

SCHUTZGUT BODEN 
Beschreibung: Der Untergrund besteht aus ca. 20 cm Humus, ca. 30 cm Rotlage und darunter 
vensickerungsfähiges Kiesmaterial (Münchner Schotterebene). Größter Höhenunterschied des Geländes 
ca. 80 cm. 
Die versiegelten Flächen (Gebäude, Stockbahnen) sind im Vergleich zur Gesamtfläche von 35.000 m' 
gering. 
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Durch die Anlage von Gebäuden, Tenrassen, Wege, Zufahrten für Stellplätze, Straßenenweiterung 
einschließlich Kehre werden ca. 11% der Gesamtfläche dauerhaft versiegelt. (Bisherige landwirtschaftlich 
genutzte Fläche 35.000 m ,̂ davon vereiegelte Fläche 3.900 m*, ergibt eine GRZ von 0,11) 
Das Plangebiet wird erschlossen durch die vorhandene öffentliche Straße der Gemeinde Aying zur 
350 m südlich gelegenen Staatsstraße St 2070. 
Auswirkungen: Baubedingt wird die gesamte Fläche planiert 
Ergebnis: Aufgrund des geringen Höhenunterschieds über die gesamte Fläche sind nur geringe 
Erdbewegungen notwendig. Daher ist von einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. 

SCHUTZGUT WASSER 
Beschreibung: Oberflächengewässer sind im Gebiet nicht vorhanden. Der Grundv^rasserspegel befindet 
sich ca. 40 m unter der Geländeoberfläche. 
Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dächern und sonstigen befestigten Flächen (auch 
Veri<ehrsflächen) wird versickert. 
Auswirkungen: Eine Beeinträchtigung des Grundwasserkörpers ist du^ch die hohe Überdeckung des 
Grundwassers ausgeschlossen. 
Ergebnis: Geringe Erheblichkeit 

SCHUTZGUT KLIMA/LUFT 
Beschreibung: Es findet keine für das Klima bzw. die Luft relevante Veränderung statt. 
Auswirkungen: Keine 
Ergebnis: Geringe Erheblichkeit 

SCHUTZGUT TIERE UND PFLANZEN 
Beschreibung: Durch die bisherige intensive landwirtschaftliche Nutzung ist im Plangebiet keine 
Bepflanzung vorhanden. 
Der Spiel- und Trainingsbetrieb auf dem Sportgelände findet vermehrt abends und am Wochenende 
statt. 
Auswirkungen: Die geplante Anpflanzung des Randbereichs mit heimischen Gehölzarten inmitten von 
intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen schafft für die Tierwelt wertvollen Lebensraum. 
Durch den Spiel- und Trainingsbetrieb, vor allem unter Trainingsbeleuchtung, verändert sich der 
natüriiche Lebensraum der Tiere. 
Ergebnis: Mittlere Erheblichkeit 

SCHUTZGUT MENSCH (ERHOLUNG) 
Beschreibung: Die Anlage wird umgrenzt von Feldwegen, welche zum spazieren gehen, laufen und Rad 
fahren genutzt werden. 
Auswirkungen: Diese Nutzung ist weiterhin m^lich. 
Ergebnis: Geringe Erheblichkeit 

SCHUTZGUT MENSCH (LÄRMIMMISSIONEN) 
Beschreibung: Der At»stand zur nächstgelegenen Wohnbebauung beträgt ca. 450 m. Die Erschließung 
erfolgt durch die vorhandene öffentliche Straße der Gemeinde Aying zur 350 m südlich gelegenen 
Staatsstraße St 2070 (beides außerorts). 
Auswirkungen: keine 
Ergebnis: geringe Erheblichkeit 

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 
Beschreibung: Das Sportplatzgelände entsteht inmitten landwirtschaftlicher Flächen. 
Die Einfügung in der freien Landschaft wird begünstigt durch die Lage am Fuße des nordwestlich 
vorbeilaufenden ca. 8 m hohen Hanges. Oberiialb veriäuft das Gelände wieder eben. Auf dem 
Grundstück mit der Flurnummer 984, 985, An der Nordwestecke des geplanten Sportplatzes, befindet 
sich auf dem Hangrücken ein älterer Baum- und Strauchbestand. Unmittelbar daran anschließend stehen 
mehrere landwirtschaftliche Fahrsilos, sowie eine landwirtschaftliche Maschinehalle. Die Lage des 
geplanten Sportplatzgebietes unmittelbar an diesem Bereich lässt die Anlage nicht so exponiert als 
inmitten der rundum freien und ebenen Flächen näher am Ortsrand erscheinen! 
Auswirkungen: Durch den Geländeveriauf und die Lage am Hangfuß ist die Anlage von Westen 
kommend schwer einsehbar. Vom Ort Aying aus (Osten) liegt das Sportplatzgelände vor dem 
dahinteriiegenden Hang und stört somit die Aussicht nicht, ist aber voll einsehbar. Durch das ebene 
Gelände ist die Anlage von Süden und Norden aus von Weitem sichtbar. 



Im oberen Drittel der Anhöhe befindet sich ein Aussichtspunkt mit Parkbank. Die Sicht auf den Ortsteil 
Aying wird von der Bank aus, ab einer Hindemishöhe von 4 m und von der Anhöhe aus, bei Hindernissen 
auf dem Piangebiet höher als 6 m eingeschränkt. 
Ergebnis: Durch die in Gruppen angeordnete Randbepflanzung aus Bäumen und Sträuchern entsteht 
eine Auflockerung der landwirtschaftlichen Flächen. 
Die Aussicht auf den Ortsteil Aying kann je nach Pflanzhöhe und Höhe des Gebäudes stellenweise 
eingeschränkt werden. 
Es kann von Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit ausgegangen werden. 

SCHUTZGUT KULTUR- UND SACHGÜTER 
Beschreibung: nicht vorhanden 
Auswirkungen: -
Ergebnis: -

i 
3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
Die Fläche würde bei Nichtdurchführung weiter intensiv landwirtschaftlich genutzt. 
Die Standortfrage zur notwendigen Verlegung des bestehenden Sportplatzes bliebe offen. 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

4.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 
SCHUTZGUT BODEN 
Im Bebauungsplan wird für Stellplätze wasserdurchlässiger Belag wie Rasenpflaster oder Schotterrasen 
festgesetzt. Die Auswahl der Lage für die neue Sportanlage erfolgte vorrangig aufgrund des ebenen 
Geländes, wodurch zur Herstellung der Sportplätze nur geringe Endbewegungen erforderlich sind. 

SCHUTZGUT WASSER 
Im künftigen Bebauungsplan wird auf die schadlose Versickerung von Niederschlagswasser hingewiesen. 

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 
Die Einfügung der Anlage in der freien Landschaft wird begünstigt durch die Lage am Fuße des 
nordwestlich vorbeilaufenden ca. 8 m hohen Hanges. Oberhalb verläuft das Gelände wieder eben. 
Auf dem Grundstück mit der Flurnummer 984, 985, an der Nordwestecke des geplanten Sportplatzes, 
befindet sich auf dem Hangrücken ein älterer Baum- und Strauchbestand. Unmittelbar daran 
anschließend stehen mehrere landwirtschaftliche Fahrsilos, sowie eine landwirtschaftliche 
Maschinehalle. Die Lage des geplanten Sportplatzgebietes unmittelbar an diesem Bereich lässt 
die Anlage nicht so exponiert als inmitten der rundum freien und ebenen Flächen näher am Ortsrand 
erscheinen. 
Weitere Maßnahmen zur verträglichen Einbindung der Anlage in der freien Landschaft sind durch 
entsprechende Festsetzungen bezüglich der Längen- und Höhenentwicklung der Gebäude sowie 
einer landschaftstypischen Eingrünung sichergestellt. 

4.2 Ausgleich 
SCHUTZGUT TIERE UND PFLANZEN 
Tiere die durch den Betrieb auf dem Sportplatzgelände gestört werden, finden neue Rückzugs
möglichkeiten in der Randbepflanzung. 

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 
Die Eingrünung erfolgt durch gruppenweise Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchem, womit eine 
Flurdurchgrünung bei gleichzeitig möglicher Aussicht auf den Ortsteil Aying en-eicht wird. 
Die Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt nach dem Bayerischen Leitfaden "Bauen 
im Einklang mit Natur und Landschaft" (siehe Begründung). 

5. Alternative Planungsmöglichkeiten 
Als Standort für eine Sportanlage für den Ortsteil Aying erfüllt nur das Gebiet nördlich der Münchner 
Straße die unter "1.1 Vorteile des gewählten Standortes" genannten Kriterien. 
Bereits im Strukturkonzept der Gemeinde Aying vom Juli 2000 vfljrde ein möglicher Standort für die 
Sportanlage nördlich der Münchner Straße (St 2070) vorgesehen. 
Ein Grunderwerb an dieser Stelle war der Gemeinde Aying jedoch nicht möglich. 



Eine nochmalige Standortuntersuchung in der Umgebung der Ortschaft Aying ergab allerdings erneut, 
dass sich der Bereich nördlich der Münchner Straße am besten für einen Sportplatz eignen würde. 
Abweichend vom Strukturplan, der einen möglichen Sportanlagen-Standort unmittelbar nördlich der 
Münchner Straße/östlich der S-Bahnlinie vorsieht, wurde die Lage so gewählt, dass auch bei einer, im 
Landschafts- und Strukturplan vorgesehenen, Ortsentwicklung nach Norden noch ausreichender 
Abstand zur künftigen Bebauung besteht. 
Durch diese Bebauung (GE) nördlich der Münchner Straße (St 2070) würde sich dann der Atstand 
Sportplatz/Bebauung auf ca. 200 m verringern. Dieser Abstand sollte dann ohnehin aus 
Immissionsschutzgründen beibehalten werden. 

6. Beschreibung d. verwendeten Methodik u. Hinweise auf Schwierigkeiten u. 
KenntnislUcken 

Für die Bearbeitung wurden keine ergänzenden Gutachten vergeben. Die Bodenverhältnisse sind 
t)ekannt (Münchner Schotterebene), es wurden keine Bodenuntersuc^ungen vorgenommen. 
Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs anhand des Bayerischen Leitfadens wird mit der Aufstellung des 
Bebauungsplans erfolgen. 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
Keine ÜbenA/achungsmaßnahmen erforderlich. 

8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Schutzgut 

Boden 

Wasser 

Klima/Luft 

Tiere und Pflanzen 

Mensch (Erholung) 

Mensch 
(Lärmimmissionen) 
Landschaft 

Kultur- und 
Sachgüter 

Baubedingte 
Auswirkungen 
mittlere 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 
mittlere 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 

mittlere 
Erheblichkeit 
nicht tietroffen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 
geringe 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 
mittlere 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 
mittlere 
Erheblichkeit 
nicht betroffen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 
geringe 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 
mittlere 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 
geringe 
Erheblichkeit 
mittlere 
Erheblichkeit 
nicht betroffen 

Ergebnis 

mittel 

gering 

gering 

mittel 

gering 

gering 

mittel 

nicht betroffen 

Aying, den 16.01.2007 
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